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sind, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen
noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies mit Vorrang zu
erwägen und die in den Artikeln 31 und 32 des Übereinkom-
mens vorgesehene Option betreffend den Ausschuss über das
Verschwindenlassen zu erwägen, damit es noch im Dezember
2009 in Kraft treten kann;

3. begrüßt ferner den Bericht des Generalsekretärs415;

4. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, ihre in-
tensiven Anstrengungen fortzusetzen, um den Staaten dabei
behilflich zu sein, Vertragsparteien des Übereinkommens zu
werden, mit dem Ziel, seine Universalität herbeizuführen;

5. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der




